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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
 
Statistiken 
Integrierte EU-Statistiken zu landwirtschaftlichen Betrieben (2030-2039) 
17.12.2025 - 25.03.2026 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 38. Sitzung am 27. Januar 2026 im Wege der Vorprü-
fung e inst immig beschlossen, dass eine Beteiligung des Landtags am Konsulta-
tionsverfahren der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Konsultationsverfahren zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Touris-
mus zu überweisen (§ 83d Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

Statistiken über landwirtschaftliche Betriebe enthalten Daten zu Arbeitskräften, zur 
landwirtschaftlichen Fläche und zum Viehbestand, zur ländlichen Entwicklung, zu 
Praktiken der Verwaltung landwirtschaftlicher Betriebe, zu Maschinen, zur Unterbrin-
gung der Tiere und zur Düngewirtschaft, zur Bewässerung sowie zu Dauerkulturen. 
Die Europäische Kommission beabsichtigt die Fortführung der Erhebung von Statisti-
ken über landwirtschaftliche Betriebe in den Jahren 2030 bis 2039, doch die Verord-
nung (EU) 2018/1091 über integrierte Statistiken zu landwirtschaftlichen Betrieben 
enthält keine Bestimmungen über die Datenerhebung über das Jahr 2026 hinaus und 
soll daher geändert werden. 

Der Zweck der aktuellen EU-Konsultation zu den integrierten Statistiken für den Zeit-
raum 2030–2039 besteht daher darin, den Rechtsrahmen der Verordnung (EU) 
2018/1091 zu aktualisieren und an neue politische und technologische Anforderungen 
anzupassen. 

Für Bayern ist die Konsultation relevant, da die Agrarstatitiken der EU die Datengrund-
lage für die Verteilung von Fördermitteln darstellen. Bayern muss insoweit sicherstel-
len, dass die spezifisch kleinteilige bayerische Agrarstruktur (viele Familienbetriebe 
und Nebenerwerbslandwirte) in den künftigen Statistiken korrekt abgebildet wird. Dies 
ist entscheidend, damit bayerische Betriebe nicht durch statistische Raster fallen und 
somit den Zugang zu EU-Fördergeldern verlieren. Außerdem kann die Reform der 
EU-Agrarstatistik die Chance bieten, zehntausende Landwirte von administrativem 
Aufwand zu entlasten. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14661-Integrierte-EU-Statistiken-zu-landwirtschaftlichen-Betrieben-2030-2039-_de

